
BGer 7B_192/2022 vom 25. Juni 2025
Bundesgericht, 2025-06-25, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_7B_192_2022

FR: TF 7B_192/2022 du 25 juin 2025

IT: TF 7B_192/2022 del 25 giugno 2025

Erwägungen

E. 1.1
Beim angefochtenen Urteil handelt es sich um einen kantonal letztinstanzlichen ( Art. 80
Abs. 1 BGG ), das Verfahren abschliessenden Entscheid ( Art. 90 BGG ) eines oberen
Gerichts ( Art. 86 Abs. 2 BGG ) betreffend eine Strafsache ( Art. 80 Abs. 2 und Art. 78 Abs.
1 BGG ). Dieses unterliegt grundsätzlich der Beschwerde in Strafsachen gemäss Art. 78 ff.
BGG .

E. 1.2
Zur Beschwerde in Strafsachen ist berechtigt, wer vor der Vorinstanz am Verfahren
teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat und ein rechtlich
geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung des angefochtenen Entscheids hat (
Art. 81 Abs. 1 lit. a und b BGG ). Der Staatsanwaltschaft steht das Beschwerderecht in
Strafsachen nach Art. 81 Abs. 1 lit. b Ziff. 3 BGG grundsätzlich ohne Einschränkung zu (
BGE 145 IV 65 E. 1.2; 142 IV 196 E. 1.5; 139 IV 199 E. 2). Die Bestimmung von Art. 81
Abs. 1 lit. b BGG verleiht jedoch nicht selbst das rechtlich geschützte Interesse, sondern
setzt dieses voraus ( BGE 139 IV 121 E. 4.2; Urteile 7B_58/2025 vom 7. Februar 2025 E.
2.3; 6B_960/2023 vom 3. September 2024 E. 5; 6B_20/2022 vom 19. April 2023 E. 1.1).
Das rechtlich geschützte Interesse der Staatsanwaltschaft leitet sich aus dem staatlichen
Strafanspruch ab, den sie zu vertreten hat. Mithin ist die Staatsanwaltschaft im Verfahren
vor Bundesgericht beschwerdebefugt, wenn es um die Durchsetzung des Strafanspruchs als
solchen oder um damit zusammenhängende materiell- und prozessrechtliche Belange geht.
Das rechtlich geschützte Interesse wird nach ständiger Rechtsprechung nicht pauschal
bejaht, sondern muss im Einzelfall durch die beschwerdeführende Staatsanwaltschaft
begründet werden ( Art. 42 Abs. 1 und 2 BGG ), sofern es nicht offensichtlich gegeben ist (
BGE 148 IV 275 E. 1.3; 141 IV 289 E. 1.3; Urteile 6B_696/2023 vom 21. November 2024
E. 1.2.2, zur Publ. vorgesehen ("motivé dans le cas concret par le ministère public
recourant, à moins qu'il ne soit manifeste"); 7B_1214/2024 vom 14. Januar 2025 E. 1.2.1;
6B_1314/2016, 6B_1318/2016 vom 10. Oktober 2018 E. 1.4.3, nicht publ. in: BGE 145 IV
114 ). Vergleichbar strenge Anforderungen an die Begründung der Sachlegitimation finden
auch auf den beschwerdeführenden Privatkläger gemäss Art. 81 Abs. 1 lit. b Ziff. 5 BGG
(siehe etwa Urteile 7B_1201/2024 vom 22. Januar 2025 E. 1.2; 7B_182/2024 vom 26. März
2024 E. 2.1.2; 7B_18/2024 vom 14. März 2024 E. 2; je mit Hinweisen) und auf den
beschwerdeführenden Strafantragssteller im Sinne von Art. 81 Abs. 1 lit. b Ziff. 6 BGG
(Urteil 7B_132/2025, 7B_133/2025 vom 29. April 2025 E. 3.2 mit Hinweisen) Anwendung.

E. 1.3
Die beschwerdeführende Staats- und Jugendanwaltschaft des Kantons Glarus (nachfolgend:
Staatsanwaltschaft) moniert, dass die Vorinstanz B.________ für die angemessene



Ausübung seiner Verfahrensrechte im Berufungsverfahren eine Entschädigung aus der
Gerichtskasse zuspricht. Die Beschwerde richtet sich ausschliesslich gegen diese
Entschädigungspflicht, die nicht dem Kanton Glarus, sondern dem Beschwerdegegner 1 (=
dem Privatkläger) auferlegt werden soll. Zu ihrer Sachlegitimation führt die
Beschwerdeführerin lediglich aus, sie sei "zur Beschwerde in Strafsachen berechtigt". Sie
begründet mit keinem Wort, weshalb sie als beschwerdeführende Staatsanwaltschaft in der
vorliegenden Konstellation zur Beschwerde in Strafsachen legitimiert sein soll.

E. 1.4
Die Beschwerdeführerin kommt den Begründunganforderungen an die Sachlegitimation im
bundesgerichtlichen Verfahren nicht nach. Sie legt namentlich nicht ansatzweise dar,
inwiefern durch die beanstandete Auferlegung der Kosten auf die Staatskasse die
Durchsetzung des Strafanspruchs oder damit zusammenhängende materiell- und
prozessrechtliche Belange tangiert sein sollten.

Das Bundesgericht hat zwar in seiner Rechtsprechung in gewissen Fällen die
Beschwerdelegitimation der Staatsanwaltschaft zur Durchsetzung von rein fiskalischen
Interessen bejaht, ein einheitliches Abgrenzungskriterium hat sich allerdings nicht
herausgebildet (siehe nur BGE 148 IV 275 E. 1.3-1.5; 139 IV 199 E. 2; 134 IV 36 E. 1.4.3
und 1.4.5; Urteile 6B_696/2023 vom 21. November 2024 E. 1.2.2, zur Publ. vorgesehen;
6B_1314/2016, 6B_1318/2016 vom 10. Oktober 2018 E. 1.4.3 f., nicht publ. in: BGE 145
IV 114 ; 6B_1336/2018 vom 19. Februar 2019 E. 1.2; 1B_526/2020 vom 4. Februar 2021
E. 1). Mit Blick darauf besteht im vorliegend zu beurteilenden Fall auch kein
offensichtliches bzw. manifestes rechtlich geschütztes Interesse der Staatsanwaltschaft im
Sinne von Art. 81 Abs. 1 BGG .

E. 2
Auf die Beschwerde ist nicht einzutreten. Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind keine
Gerichtskosten zu erheben ( Art. 66 Abs. 4 BGG ). Den Beschwerdegegnern ist im
bundesgerichtlichen Verfahren kein Aufwand entstanden, der nach Art. 68 Abs. 2 BGG zu
entschädigen wäre.
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